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Bundesländer: Initiativen von Bayern und NRW zur Reform des Steuer-

rechts und Entlastung der Unternehmen sowie zur Reduzierung von Büro-

kratieaufwand 

In der letzten Sitzung des Bundesrats am 06.07.2018 haben zwei unionsgeführte 

Bundesländer – Bayern und Nordrhein-Westfalen – mehrere Entschließungsan-

träge zur Reform des Steuerrechts und zur Besteuerung der Unternehmen ein-

gebracht. Dies sind für Bayern die Anträge zur „steuerlichen Entlastung der deut-

schen Wirtschaft“, zur „Absenkung des gesetzlichen Zinssatzes nach § 238 AO“ 

sowie zum „Bürokratieabbau im Steuerrecht“. Diese enthalten die folgenden we-

sentlichen Inhalte: 

 Absenkung der Unternehmenssteuerbelastung durch eine (teilweise) Anrech-

nung der Gewerbesteuer auf die Körperschaftsteuer. 

 Absenkung des Niedrigsteuersatzes bei der Hinzurechnungsbesteuerung. 

 Einführung eines Mindeststeuersatzes im Rahmen der GKB. 

 Einbeziehung kleiner Kapitalgesellschaften bereits bei der ersten Stufe zum 

Abbau des Solidaritätszuschlags. 

 Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung. 

 Absenkung der Vollverzinsung von 6 % auf 3 %. 

 Anhebung der Wertgrenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirt-

schaftsgüter auf 1.000 EUR sowie Abschaffung der Poolabschreibung. 

 Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für Buchführungsunterlagen. 

 Beschränkung des Datenzugriffs (in manchen Fällen) auf die Möglichkeit der 

Datenträgerüberlassung. 

Der Entschließungsantrag des Landes Nordrhein-Westfalen „Sicherung des Wirt-

schaftsstandorts Deutschland – Schritte zu einer modernen wettbewerbsfähigen 

Unternehmensbesteuerung“ sieht die folgenden ausgewählten Änderungen vor: 

 Der Bundesrat möge die „Einführung einer steuerlichen Förderung für For-

schung und Entwicklung“ beschließen. Mit dieser sollen „innovative kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) mit einer 10%igen steuerlichen Gutschrift auf die 

Personalkosten für F&E-Tätigkeiten gefördert werden.“ Des Weiteren „ist 

grundsätzlich zu prüfen, ob die Förderung auf Großunternehmen zu erweitern 

ist." 

 Allgemeines Unternehmenssteuerrecht: vorgesehen sind u.a. eine „Moderni-

sierung der Thesaurierungsbegünstigung bei Personenunternehmen“, „Er-

leichterungen bei der Mindestbesteuerung“ sowie eine Reform der körper-

schaftsteuerlichen Verlustverrechnung, im Zuge welcher „auch entsprechende 

Zweifel zu § 8c Abs. 1 S. 2 KStG mit ausgeräumt werden“ sollen.  

 Internationales Steuerrecht: u.a. soll eine Reform des Außensteuerrechts an-

gestoßen werden. Insbesondere soll der Bundesrat „bei der für 2019 u.a. zur 

Umsetzung der Anti-Steuermeidungs-Richtlinie der EU notwendigen Reform 
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der Hinzurechnungsbesteuerung die Niedrigsteuerschwelle von derzeit 25 % 

auf einen im europäischen Verbund und OECD-Vergleich angemessenen 

Satz“ absenken. 

 Umsatzsteuer: u.a. soll eine „Wirksame Besteuerung des Internethandels“ er-

möglicht werden. Konkret sollen die Betreiber der Plattformen „zur Unterstüt-

zung des Gesetzesvollzugs stärker in die Pflicht genommen werden.“ 

Die Anträge wurden in die Tagesordnung der 969. Sitzung des Bundesrats auf-

genommen und anschließend den zuständigen Ausschüssen (insbesondere dem 

Finanzausschuss) zur Beratung zugewiesen. Aufgrund der Sommerpause ist die 

nächste Sitzung des Finanzausschusses des Bundesrats erst wieder am 

06.09.2018 terminiert. 

 

BMF: Aufhebung des Anwendungsschreibens zu § 1 AStG bzgl. Umlagever-

trägen und Verweis auf die OECD-Verrechnungspreisrichtlinien 2017 

Die Finanzverwaltung hat mit BMF-Schreiben vom 05.07.2018 das bisherige An-

wendungsschreiben zu § 1 AStG im Hinblick auf das Thema Umlageverträge 

aufgehoben und stattdessen auf das Kapitel VIII der OECD-

Verrechnungspreisrichtlinien 2017 verwiesen. 

Das bisherige Anwendungsschreiben vom 30.12.1999 mit dem Titel „Grundsätze 

für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung durch Umlageverträge zwischen inter-

national verbundenen Unternehmen“ enthielt von der Finanzverwaltung ange-

nommene Grundsätze zur Anwendung des Fremdvergleichsgrundsatzes bei Um-

lageverträgen zwischen Poolmitgliedern in Form von international verbundenen 

Unternehmen. Insbesondere definierte das Schreiben, unter welchen Bedingun-

gen Umlageverträge steuerlich anzuerkennen sind. Enthalten waren auch ent-

sprechende Hinweise zum Anwendungsbereich, zur Ermittlung des umlagefähi-

gen Betrages, zur Gestaltung der Umlage an sich, zu bestimmten Sonderfällen 

sowie zur Erfüllung von Dokumentationserfordernissen. 

Mit BMF-Schreiben vom 05.07.2018 wird nun dieses bisherige Anwendungs-

schreiben vom 30.12.1999 zum 31.12.2018 gänzlich aufgehoben. Für Wirt-

schaftsjahre, die nach dem 31.12.2018 beginnen, soll die Prüfung nach den 

Maßstäben des Kapitel VIII der OECD-Verrechnungspreisrichtlinien 2017 erfol-

gen. Für Umlagevereinbarungen, die bis zur Veröffentlichung des neuen BMF-

Schreibens vom 05.07.2018 im Bundessteuerblatt bestehen, ist eine Übergangs-

zeit vorgesehen. Solche Kostenumlagevereinbarungen werden für Wirtschafts-

jahre bis zum 31.12.2019 nach dem Schreiben vom 30.12.1999 gewürdigt. Auch 

wenn diese Formulierung nicht ganz eindeutig ist, sollte – insbesondere im Hin-

blick auf die Formulierung der grundsätzlichen Anwendungsregelung – gemeint 

sein, dass die neuen Vorschriften in einen solchen Fall erst für Wirtschaftsjahre 

anzuwenden sind, die nach dem 31.12.2019 beginnen. 

Das Kapitel VIII der OECD-Verrechnungspreisrichtlinien 2017 mit dem Titel „Cost 

Contribution Agreements“ weist große Ähnlichkeiten mit dem alten BMF-

Schreiben auf und bedeutet keine grundsätzliche Abkehr vom bisherigen Vorge-
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hen. Jedoch ist darauf hinzuweisen, dass das Kapitel VIII insbesondere im Zuge 

der BEPS-Aktionspunkte 8-10 („Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value 

Creation“) überarbeitet wurde. Ziel war es, die Einhaltung des Fremdvergleichs-

grundsatzes auf Basis einer wertschöpfungsorientierten Betrachtungsweise auch 

im Rahmen von Umlageverträgen sicherzustellen. Entsprechend sind auch die 

besonderen Ausführungen der OECD hinsichtlich immaterieller Vermögenswerte 

berücksichtigt, wie z.B. in Bezug auf die Allokation und Kontrolle von Risiken, die 

schwer zu bewertenden immateriellen Vermögenswerte („HTVI - hard-to-value 

intangibles“) und grundlegende Substanzanforderungen inklusive der wichtigen 

sogenannten „DEMPE“ - Funktionen (Development, Enhancement, Maintenance, 

Protection, Exploitation). Andererseits enthält das Kapitel VIII naturgemäß keine 

entsprechenden Hinweise bzgl. nationaler Vorschriften, wie beispielweise zu Bi-

lanzierungsaspekten, welche im bisherigen BMF-Schreiben enthalten waren. 

Inhaltlich weist das BMF-Schreiben vom 05.07.2018 noch explizit darauf hin, 

dass im Falle von Entwicklungskosten- und Dienstleistungskostenumlagen auf 

Basis gemeinsamer Interessen, Risikotragung und Leistungsbeiträgen, die Bei-

träge zu Fremdvergleichspreisen zu bewerten sind und anhand der jeweils zu 

erwartenden Vorteile zu vergüten sind. 

 

BFH: Fondsetablierungskosten bei modellhafter Gestaltung seit Inkrafttre-

ten von § 15b EStG grundsätzlich abziehbar 

Der BFH hat mit Urteil vom 26.04.2018 (IV R 33/15 mit Pressemitteilung) ent-

schieden, dass die auf § 42 AO gestützte Rechtsprechung zur Berücksichtigung 

von Fondsetablierungskosten bei modellhafter Gestaltung geschlossener Fonds 

für Jahre seit Inkrafttreten des § 15b EStG nicht mehr angewendet werden kann. 

Stattdessen können Kosten bei der Auflegung eines geschlossenen Fonds mit 

gewerblichen Einkünften grundsätzlich sofort als Betriebsausgaben abgezogen 

werden. Wie der BFH allerdings zugleich entschieden hat, stehen dabei anfallen-

de Verluste im Fall des § 15b Abs. 3 EStG nur zur Verrechnung mit künftigen 

Gewinnen aus dem Fonds zur Verfügung.  

Damit hat der BFH seine bisherige – auf der Annahme einer rechtsmissbräuchli-

chen Gestaltung beruhende – Rechtsprechung, die insoweit von Anschaffungs-

kosten der in gesamthänderischer Verbundenheit erworbenen Wirtschaftsgüter 

ausging, als durch die Einführung des § 15b EStG im Jahr 2005 überholt ange-

sehen. 

Die Klägerin – eine GmbH & Co. KG, die als geschlossener Fonds in bestehende 

Beteiligungen an Schiffsgesellschaften (Zielfonds) investiert – machte im Streit-

jahr (2007) u.a. entstandene Aufwendungen für die Fondsetablierung als sofort 

abzugsfähige Betriebsausgaben geltend. Die Aufwendungen waren für die Grün-

dung, Konzeption und Vermarktung ihres Anlagemodells sowie die Einwerbung 

von Eigenkapital angefallen. Das Finanzamt sah die Kosten für die Fondsetablie-

rung als Anschaffungskosten der erworbenen Zielfonds-Beteiligungen an und er-

höhte entsprechend den Gewinn. Die dagegen gerichtete Klage wurde insoweit 

als unbegründet abgewiesen. 
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In der Revision hat der BFH nun das vorinstanzliche Urteil aufgehoben und den 

Gewinnfeststellungsbescheid antragsgemäß geändert. Geschlossene Personen-

gesellschaftsfonds (z.B. Schiffsfonds, Filmfonds, Windkraftfonds) waren in der 

Vergangenheit meist so konzipiert, dass sich in der Anfangsphase aus einer Viel-

zahl von Verträgen Kosten ergaben, die den Anlegern regelmäßig hohe Verluste 

vermittelten. Dabei konnte es sich z.B. um Provisionen für die Eigenkapitalver-

mittlung, um Kosten für die Fondskonzeption oder um Prospektkosten handeln. 

Der BFH sah hierin einen Gestaltungsmissbrauch (§ 42 AO) und behandelte die 

streitigen Aufwendungen als Anschaffungskosten der vom Fonds beschafften An-

lagegüter, die nur im Wege der Absetzung für Abnutzung verteilt über die Nut-

zungsdauer abgezogen werden konnten. 

Mit § 15b EStG habe der Gesetzgeber allerdings Ende 2005 grundsätzlich ange-

ordnet, dass Verluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen im Jahr 

ihrer Entstehung nicht mehr mit anderen Einkünften ausgeglichen werden dürfen, 

sondern nur mit Einkünften, die der Anleger in den Folgejahren aus dem Steuer-

stundungsmodell erzielt. 

Nach dem Urteil des BFH erkennt der Gesetzgeber damit Steuerstundungsmo-

delle an, die dem Anleger aufgrund eines vorgefertigten Konzepts die Möglichkeit 

bieten, in der Anfangsphase der Investition seine Steuerlast zu senken. Derartige 

Vorteile sind daher auch bei modellhafter Gestaltung nicht mehr als Missbrauch 

rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten anzusehen. Nach dem Urteil des BFH 

kommt es dabei nicht darauf an, ob im Einzelfall die Voraussetzungen des § 15b 

EStG tatsächlich vorliegen. Etablierungskosten eines gewerblichen Fonds sind 

danach sofort abzugsfähige Betriebsausgaben. Allerdings besteht eine Ver-

lustverrechnungsbeschränkung, wenn Verluste bei Anwendung von § 15b Abs. 3 

EStG die dort aufgeführten Grenzen überschreiten.  

 

BFH: Wechsel der Abschreibungsmethoden bei Gebäuden 

Im Urteil vom 29.05.2018 (IX R 33/16 mit Pressemitteilung) hatte der BFH zu ent-

scheiden, ob bei der Inanspruchnahme der degressiven Gebäude-AfA nachträg-

lich ein Übergang zur linearen AfA nach der tatsächlichen Nutzungsdauer zuläs-

sig ist. 

Im Streitfall wurde ein im Jahre 1994 errichtetes Gebäude – Gebäudeherstel-

lungskosten 584.390 EUR – seit seiner Fertigstellung für den Betrieb eines Auto-

hauses (Werkstatt, Verkaufsräume) vermietet. Im Jahr 2009 wurde auf dem 

Grundstück ein Anbau an das bestehende Werkstattgebäude errichtet. Hierfür 

fielen Herstellungskosten von insgesamt 85.137 EUR an. In den Jahren von 1994 

bis 2008 wurde die degressive Absetzungen für Abnutzung (AfA) gemäß § 7 Abs. 

5 EStG auf die Gebäudeherstellungskosten geltend gemacht.  

Mit Streitjahr 2009 ging die Klägerin davon aus, dass entgegen der bisherigen 

Annahmen die voraussichtliche Gesamtnutzungsdauer des Gebäudes nicht 50, 

sondern nur 25 Jahre betrage. Deshalb müsse der am 01.01.2009 noch nicht ab-

geschriebene Gebäuderestwert von 255.665 EUR um die im Streitjahr angefalle-

nen Herstellungskosten für den Anbau von 85.137 EUR auf 340.802 EUR erhöht 



 

 
Seite 5 von 9 

 

# 26 
13.07.2018 

 
28.03.2014 

und auf die Restnutzungsdauer von 10 Jahren gleichmäßig verteilt werden (§ 7 

Abs. 4 S. 2 EStG) werden, was zu einer Abschreibung i.H.v. 34.081 EUR führe.  

Das Finanzamt berücksichtigte demgegenüber als AfA nur 1,25 % der um die 

nachträglichen Herstellungskosten erhöhten ursprünglichen Bemessungsgrund-

lage (584.390 EUR + 85.137 EUR = 669.527 EUR x 1,25 % = gerundet 8.370 

EUR). Dieser Ermittlung folgte auch das Finanzgericht.  

Der BFH hat nunmehr das Urteil der Vorinstanz bestätigt und den von der Kläge-

rin in 2009 vorgenommenen Wechsel von der degressiven AfA zur linearen AfA 

nach der tatsächlichen Nutzungsdauer – laut BFH in Übereinstimmung mit der 

h.M. im Schrifttum – verworfen. Zwar fehle eine gesetzliche Regelung, welche ei-

nen solchen Wechsel ausschließe. Jedoch stünde der Übergang von der degres-

siven zur linearen AfA in Widerspruch zum Sinn und Zweck der degressiven AfA 

nach § 7 Abs. 5 EStG. Diese Regelung der degressiven AfA typisiere die Nut-

zungsdauer eines Gebäudes und diene damit der Rechtsvereinfachung. Bei Wahl 

der degressiven AfA nach § 7 Abs. 5 EStG erübrige sich die Feststellung der tat-

sächlichen Nutzungsdauer des Gebäudes. Der Steuerpflichtige entscheide sich 

bei Inanspruchnahme der degressiven AfA bewusst dafür, die Herstellungskosten 

des Gebäudes in 50 der Höhe nach festgelegten Jahresbeträgen geltend zu ma-

chen. Die Vereinfachung trete nur ein, wenn die Wahl über die gesamte Dauer 

der Abschreibung bindend sei. Die Wahl der degressiven AfA sei deshalb im 

Grundsatz unabänderlich.  

Schließlich stimmt der BFH auch der von der Finanzverwaltung vorgenommenen 

Berücksichtigung der Abschreibung der nachträglichen Herstellungskosten für 

den Anbau zu. Diese seien bei der degressiven AfA gemäß § 7 Abs. 5 EStG ab 

dem Jahr ihres Anfalls zusammen mit den bisherigen Herstellungskosten des 

Gebäudes nach dem für diese geltenden Prozentsatz abzusetzen. 

Einen Wechsel von der degressiven AfA nach § 7 Abs. 5 EStG zur linearen AfA 

nach § 7 Abs. 4 S. 1 EStG hatte der BFH bereits in der Vergangenheit ausge-

schlossen. 
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Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 06.07.2018 

Aktenzeichen Datum Stichwort 

C-320/17 05.07.2018 
Unternehmereigenschaft der Holding: „Eingriff in die Verwaltung einer Tochter-
gesellschaft“ durch Grundstücksvermietung sowie Abzug hoher Vorsteuern bei 
zugleich niedrigen eigenen Umsätzen einer Holding nicht rechtsmissbräuchlich 

C-544/16 05.07.2018 
Mehrwertsteuer – Ausgabe von ‚Guthabenpunkten‘, die zur Abgabe von Gebo-
ten bei Online-Auktionen verwendet werden können 

C-28/17 04.07.2018  

Nationale steuerliche Regelung, die die Übertragung der von einer im nationa-
len Hoheitsgebiet gelegenen Betriebsstätte einer in einem anderen Mitglied-
staat ansässigen Gesellschaft erlittenen Verluste auf eine zum selben Konzern 
gehörende gebietsansässige Gesellschaft davon abhängig macht, dass es 
unmöglich ist, die Verluste für die Zwecke einer ausländischen Steuer zu ver-
wenden 

C-440/17 14.06.2018 
§ 50d Abs. 3 EStG in der aktuellen Fassung (ab Veranlagungszeitraum 2012) 
verstößt sowohl gegen die Mutter-Tochter-Richtlinie als auch gegen die Nie-
derlassungsfreiheit 

 

Alle am 11.07.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort 

II R 43/15 25.04.2018 
Vergnügungsteuersatz von 20 % des Einspielergebnisses in Berlin verfas-
sungsgemäß 

II R 3/16 28.02.2018 Zurückweisung eines Bevollmächtigten 

III R 10/17 22.02.2018 
Kindergeld, Nachweis der Behandlung nach § 1 Abs. 3 EStG, Differenzkinder-
geld bei ausschließlich durch den Wohnort ausgelöstem Kindergeldanspruch 

III R 14/17 21.02.2018 
Kein Ermessen bei der Neufestsetzung oder Aufhebung der Kindergeldfestset-
zung nach § 70 Abs. 3 Satz 1 EStG 

III R 40/17 25.04.2018 Kfz-Steuerbefreiung für Zugmaschinen im Schaustellerbetrieb 

IV R 15/15 01.03.2018 
Wirtschaftliches Eigentum an einem Mitunternehmeranteil - Bestimmung des 
Zeitpunkts der Anteilsveräußerung bei abweichendem Wirtschaftsjahr der Mit-
unternehmerschaft 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203613&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=486233
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203543&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=466755
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203207&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=151016
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37054&pos=0&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37057&pos=1&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37060&pos=2&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37063&pos=3&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37066&pos=4&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37069&pos=5&anz=54
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Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

IV R 33/15 26.04.2018 

Berücksichtigung von Fondsetablierungskosten bei modellhafter Gestaltung 
seit Inkrafttreten von § 15b EStG - Keine Anwendung von § 42 AO bei Vorhan-
densein einer speziellen Missbrauchsbestimmung  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 37/18 vom 11.7.2018 

IX R 33/16 29.05.2018 
Gebäude-AfA - Wechsel von der degressiven AfA zur AfA nach der tatsächli-
chen Nutzungsdauer - Nachträgliche Herstellungskosten bei degressiver AfA  
siehe auch: Pressemitteilung Nr. 38/18 vom 11.7.2018 

IX R 16/17 13.03.2018 Abfindungszahlung als Entschädigung - außerordentliche Einkünfte 

IX R 18/17 13.03.2018 Einkünfte aus Leistungen - "Break Fee" 

IX R 41/17 13.03.2018 
Nach Anschaffung unvermutet angefallene Kosten zur Wiederherstellung des 
zeitgemäßen Zustands eines Mietobjektes als "anschaffungsnahe Herstel-
lungskosten" 

 

Alle am 11.07.2018 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV) 

Aktenzeichen Entscheidungs-

datum 

Stichwort  

XI B 117/17 26.04.2018 
Konkludente Vereinbarung der Unverzinslichkeit eines Darlehens; Verfahrens-
fehler 

IX B 8/18 18.05.2018 Besonders schwerwiegender Fehler - Auslegung von Willenserklärungen 

XI B 5/18 08.05.2018 
Ablehnung eines Antrags auf Aussetzung des Verfahrens muss begründet 
werden 

VI B 101/17 07.06.2018 
Antrag auf schlichte Änderung von Steuerbescheiden gemäß § 172 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO 

IX B 106/17 29.05.2018 Divergenz, Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 

II R 42/15 25.04.2018 
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 25. April 2018 II R 43/15 - Vergnügungsteuer-
satz von 20 % des Einspielergebnisses in Berlin verfassungsgemäß 

VII B 112/17 29.05.2018 Beiladung bei Streit über Abrechnungsbescheid 

 

 

 

 

https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37072&pos=6&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37048&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37075&pos=7&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37051&linked=pm
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37078&pos=8&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37081&pos=9&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37084&pos=10&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37087&pos=11&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37090&pos=12&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37093&pos=13&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37096&pos=14&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37099&pos=15&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37102&pos=16&anz=54
https://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=37105&pos=17&anz=54
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Antrag
des Freistaates Bayern 


Entschließung des Bundesrates zur steuerlichen Entlastung der 
deutschen Wirtschaft 


Der Bayerische Ministerpräsident                        München, 4. Juli 2018 


An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Regierenden Bürgermeister 
Michael Müller 


Sehr geehrter Herr Präsident,  


gemäß dem Beschluss der Bayerischen Staatsregierung wird die als Anlage beige-


fügte 


Entschließung des Bundesrates zur steuerlichen Entlastung der deutschen 


 Wirtschaft 


mit dem Antrag übermittelt, dass der Bundesrat diese fassen möge. 


Es wird gebeten, die Vorlage gemäß § 36 Absatz 2 GO BR auf die Tagesordnung 


der 969. Sitzung am 6. Juli 2018 zu setzen und anschließend den zuständigen  


Ausschüssen zur Beratung zuzuweisen.  


Mit freundlichen Grüßen 


Dr. Markus Söder 







 







Entschließung des Bundesrates zur steuerlichen Entlastung der deutschen 
Wirtschaft 


Der Bundesrat möge beschließen:  


1. Die jüngsten Steuerreformen in den USA, Frankreich und Großbritannien beein-


flussen die Kräfteverhältnisse im internationalen Standortwettbewerb. Der Bun-


desrat sieht mit Sorge, dass Deutschland hinsichtlich der Unternehmensteuerbe-


lastung von einer Position im Mittelfeld mehr und mehr in die Gruppe der Hoch-


steuerländer rückt. Hinzu kommt, dass gerade in den USA die Handelspolitik 


protektionistische Züge angenommen hat.  


2. Nach Auffassung des Bundesrates hat die Unternehmensteuerreform 2008 einen 


wichtigen Beitrag für Wachstum und Beschäftigung in Deutschland geleistet: Die 


Bundesrepublik erlebt derzeit eine der längsten Aufschwungphasen seit der 


Wiedervereinigung, die sich auch in einem kontinuierlichen Beschäftigungsauf-


bau und Rekordsteuereinnahmen manifestiert. Dies birgt allerdings die Gefahr, 


dass die Notwendigkeit von Reformen verdeckt wird.  


3. Der Bundesrat begrüßt das Anliegen der Bundesregierung, den Kampf gegen 


Gewinnkürzungen und Gewinnverlagerungen konsequent fortzusetzen. Er for-


dert die Bundesregierung auf, die aufgrund europarechtlicher Vorgaben erforder-


lichen Anpassungen in der Hinzurechnungsbesteuerung sowie die Einführung 


von Regelungen zur Verhinderung einer doppelten Nichtbesteuerung bei hybri-


den Gestaltungen zügig umzusetzen. Dabei sind auch die Auswirkungen auf die 


Attraktivität des Standortes Deutschland im Blickfeld zu behalten, um Wettbe-


werbsnachteile für die deutsche Wirtschaft zu vermeiden. Dies gilt etwa bei der 


Festlegung der Niedrigbesteuerungsgrenze im Rahmen der Hinzurechnungsbe-


steuerung.  


4. Faire Wettbewerbsbedingungen sind ein wichtiger Faktor in einer weltweit immer 


stärker vernetzten Wirtschaft. Gleichzeitig hält der Bundesrat steuerpolitische Im-


pulse zur Verbesserung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Deutschland 


für erforderlich. Mit einer Steuerbelastung von Kapitalgesellschaften von knapp 


30 Prozent, in kreisfreien Städten sogar 31,5 Prozent, kann Deutschland im in-
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ternationalen Wettbewerb um Investitionen kaum noch punkten. Der Bundesrat 


sieht daher die Notwendigkeit einer Absenkung der Unternehmensteuerbelas-


tung, indem eine teilweise Anrechnung der Gewerbesteuer auch bei der Körper-


schaftsteuer eingeführt wird. Dies hätte den Vorteil gegenüber einer schlichten 


Körperschaftsteuersatzsenkung, dass neben einer Entlastung des steuerlichen 


Gewinns mittelbar die Belastungen aus den ertragsunabhängigen Besteuerungs-


elementen der Gewerbesteuer abgemildert würden.  


5. Gleichzeitig bittet der Bundesrat die Bundesregierung, sich auf EU-Ebene im 


Rahmen einer Angleichung der Körperschaftsteuerbemessungsgrundlagen für 


die Einführung eines Mindeststeuersatzes einzusetzen.  


6. Nicht zuletzt hält es der Bundesrat für erforderlich, bei der vereinbarten ersten 


Stufe zum Abbau des Solidaritätszuschlags auch kleine Kapitalgesellschaften zu 


entlasten. Notwendig ist eine substanzielle Mittelstandskomponente, die die 


Rechtsform der Kapitalgesellschaft nicht benachteiligt.  


7. Schließlich fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf 


zur Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung vorzulegen. Die steuerli-


che Forschungsförderung ist ein wichtiges Kriterium, wohin Unternehmen künftig 


ihre Investitionen lenken. Als eines der wenigen OECD- und EU-Mitgliedstaaten 


verfügt Deutschland nicht über dieses sinnvolle Förderinstrument. Gerade für ein 


Hochtechnologieland wie Deutschland ist eine intensive Forschungstätigkeit der 


Wirtschaft jedoch unerlässlich, um im globalen Wettbewerb um die besten Pro-


dukte bestehen zu können. Die Einführung einer wirksamen steuerlichen Förde-


rung von Forschung und Entwicklung ist ein wichtiger Schritt, um die Attraktivität 


des Investitionsstandorts Deutschland zu erhöhen und dem Forschungsdefizit 


gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen entgegenzuwirken. 
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Antrag
des Freistaates Bayern 


Entschließung des Bundesrates zur Absenkung des gesetzlichen 
Zinssatzes nach § 238 Abgabenordnung (AO) 


Der Bayerische Ministerpräsident                        München, 4. Juli 2018 


An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Regierenden Bürgermeister 
Michael Müller 


Sehr geehrter Herr Präsident,  


gemäß dem Beschluss der Bayerischen Staatsregierung wird die als Anlage  


beigefügte 


 Entschließung des Bundesrates zur Absenkung des gesetzlichen Zinssatzes 


nach § 238 Abgabenordnung (AO) 


mit dem Antrag übermittelt, dass der Bundesrat diese fassen möge. 


Es wird gebeten, die Vorlage gemäß § 36 Absatz 2 GO BR auf die Tagesordnung 


der 969. Sitzung am 6. Juli 2018 zu setzen und anschließend den zuständigen Aus-


schüssen zur Beratung zuzuweisen.  


Mit freundlichen Grüßen 


Dr. Markus Söder 







 







Entschließung des Bundesrates zur Absenkung des gesetzlichen Zinssatzes 
nach § 238 Abgabenordnung (AO) 


Der Bundesrat möge beschließen: 


1. Im Rahmen des Steuerreformgesetzes 1990 (BGBI. 11988, 1093) hat der Ge-


setzgeber mit § 233a Abgabenordnung (AO) für ausgewählte Steuerarten die 


sog. „Vollverzinsung" eingeführt. Diese Regelung ergänzte die bis dahin bereits 


geltenden Zinsregelungen, wie Stundungszinsen, Hinterziehungszinsen, Pro-


zesszinsen und Aussetzungszinsen.  


2. Der für alle Zinsen nach der Abgabenordnung einheitlich geltende Zinssatz von 


0,5 Prozent für jeden vollen Monat nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO wurde seit sei-


ner Einführung im Jahr 1961 nicht geändert. Das Zinsniveau hat sich seither al-


lerdings grundlegend verändert. Die Zinsen in der Eurozone sind auf ein histori-


sches Tief gesunken. Seit März 2016 gilt ein EZB-Leitzins von 0 Prozent. Der 


deutsche Basiszins nach § 247 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ist seit 2013 ne-


gativ. Eine wesentliche Umkehr ist nicht in Sicht. Aufgrund der strukturellen und 


nachhaltigen Verfestigung des Niedrig- bzw. Negativzinsniveaus ist es dringend 


geboten, den gesetzlichen Zinssatz nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO anzupassen. 


Die bestehende Regelung mit einer Verzinsung von sechs Prozent pro Jahr ist 


den Bürgerinnen und Bürgern kaum noch vermittelbar. 


3. Mit seiner Entscheidung vom 25. April 2018 hat der Bundesfinanzhof (IX B 


21/18) erstmals verfassungsrechtliche Zweifel an der Höhe der Nachzahlungs-


zinsen jedenfalls für Verzinsungszeiträume ab 1. April 2015 geäußert. Daneben 


sind derzeit auch beim Bundesverfassungsgericht zwei Verfassungsbeschwer-


den (1 BvIR 2237/14, 1 BvIR 2422/17) in der Zinsproblematik betreffend Zins-


zeiträume ab 2010 anhängig. Ein Zuwarten auf die Entscheidung zur Verfas-


sungsmäßigkeit des Zinssatzes ist aufgrund des nunmehr verfestigten, extrem 


niedrigen Marktzinses nicht mehr vertretbar.  


4. Die Zinsregelung in der Abgabenordnung soll lediglich einen Ausgleich dafür 


schaffen, dass Steuern bei einzelnen Steuerpflichtigen — aus welchen Gründen 


auch immer — zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fällig werden. 
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Zinsen sind somit weder Sanktions- noch Druckmittel oder Strafe, sondern eine 


verschuldensunabhängige, rein laufzeitbezogene Gegenleistung für eine mögli-


che Kapitalnutzung. Unabhängig von der Frage, ob ein Zinssatz von sechs Pro-


zent pro Jahr (weiterhin) verfassungsgemäß ist, schießt ein Ausgleich in ent-


sprechender Höhe jedenfalls deutlich über das mit der gesetzlichen Regelung 


verfolgte Ziel hinaus. 


5. Vor diesem Hintergrund spricht sich der Bundesrat dafür aus, den für jeden Mo-


nat geltenden Zins nach § 238 Abs. 1 Satz 1 AO von ein halb Prozent auf ein 


maßvolles ein viertel Prozent abzusenken. Er fordert die Bundesregierung auf, 


hierzu schnellstmöglich einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen.  
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Antrag
des Freistaates Bayern 


Entschließung des Bundesrates zum Bürokratieabbau im 
Steuerrecht 


Der Bayerische Ministerpräsident                      München, 13. Juni 2018 


An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Regierenden Bürgermeister 
Michael Müller 


Sehr geehrter Herr Präsident,  


gemäß dem Beschluss der Bayerischen Staatsregierung wird die als Anlage beige-


fügte 


 Entschließung des Bundesrates zum Bürokratieabbau im Steuerrecht 


mit dem Antrag übermittelt, dass der Bundesrat diese fassen möge. 


Es wird gebeten, die Vorlage unter Wahrung der Rechte aus § 23 Absatz 3 in  


Verbindung mit § 15 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Bundesrates gemäß  


§ 36 Absatz 2 GO BR auf die Tagesordnung der 969. Sitzung am 6. Juli 2018 zu 


setzen und anschließend den zuständigen Ausschüssen zur Beratung zuzuweisen. 


Mit freundlichen Grüßen 


Dr. Markus Söder 







 







Entschließung des Bundesrates zum Bürokratieabbau im Steuerrecht 


Der Bundesrat möge beschließen: 


1. Bürokratie wirkt wie Sand im Getriebe, der die konjunkturelle Entwicklung 


bremst. Wenn die Umsetzung von Investitionen verzögert wird, wenn Unterneh-


mensgründungen erschwert werden, beeinträchtigt dies vor allem auch die Wett-


bewerbsfähigkeit eines Wirtschaftsstandortes. Der Bundesrat begrüßt daher, 


dass die Bundesregierung die eingeschlagene Strategie eines konsequenten Bü-


rokratieabbaus fortsetzen will. 


2. Trotz zweier Bürokratieentlastungsgesetze und vieler weiterer Initiativen verhar-


ren die bürokratischen Belastungen in Deutschland im internationalen Vergleich 


auf hohem Niveau. Die Anstrengungen zur Reduzierung der Bürokratiekosten 


müssen daher weiter erhöht werden. Vor diesem Hintergrund darf sich das an- 


gekündigte Bürokratieentlastungsgesetz III nicht auf die Verringerung von Statis-


tikpflichten konzentrieren. Aus Sicht des Bundesrates könnten vor allem auch 


vom Steuerrecht spürbare Impulse zur Reduzierung des Erfüllungsaufwands 


ausgehen. Hierbei sollten folgende Maßnahmen in Betracht gezogen werden: 


− Bei neu gegründeten Unternehmen sollte auf die Pflicht zur generellen Ab- 


gabe monatlicher Umsatzsteuer-Voranmeldungen verzichtet werden. Dies 


wäre ein wichtiger Baustein, um die bürokratischen Belastungen in der Start- 


und Übergangsphase auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Gründungsgeist 


und Unternehmertum spielen für die Zukunftsfähigkeit einer Volkswirtschaft 


eine nicht zu unterschätzende Rolle. Jungen, innovativen Unternehmen soll-


ten daher keine bürokratischen Hürden in den Weg gelegt werden. 


− Die Wertgrenze für die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter 


sollte auf 1.000 Euro angehoben werden. Dadurch werden nicht nur die  


Investitionsbedingungen gerade für mittelständische Handwerksbetriebe wei-


ter verbessert. In diesem Fall könnten auch die Regelungen zum Sammel-


posten, bei dem die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirtschafts-


gütern bis 1.000 Euro gleichmäßig über 5 Jahre steuerlich geltend gemacht 


werden können, vollständig entfallen. 
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− Eine substanzielle Bürokratiekostenentlastung könnte darüber hinaus durch 


eine Verkürzung der handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen 


für Buchführungsunterlagen erreicht werden. Der Bundesrat verkennt dabei 


nicht, dass dies in einem gewissen Spannungsfeld zu einer effektiven Be-


kämpfung von Steuerstraftaten steht. Anknüpfend an die Empfehlung einer 


Bund-Länder-Arbeitsgruppe aus dem Jahr 2012 sollte daher eine Reduzie-


rung um 20 Prozent auf 8 Jahre in Betracht gezogen werden. 


− Mit erheblichen Kosten für die Unternehmen ist nicht zuletzt die digitale Vor-


haltung von Buchführungsunterlagen verbunden. Dies gilt insbesondere 


dann, wenn nach einem Softwarewechsel alte EDV-Systeme weiterhin be-


triebsbereit gehalten werden müssen. Der Bundesrat bittet in diesem Zu-


sammenhang zu prüfen, in welchen Fällen der Datenzugriff auf die Möglich-


keit der Datenträgerüberlassung beschränkt werden kann. Denkbar wäre 


beispielsweise, nach einem Wechsel der Buchführungssoftware die Pflicht 


zum Weiterbetrieb des Altsystems auf einen bestimmten Zeitraum zu be-


grenzen. Daneben sollte geprüft werden, ob nach Abschluss einer Betriebs-


prüfung der Datenzugriff mittels Datenträgerüberlassung generell ausreicht. 


− In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Regelungen zur Festlegung des Wirt-


schaftsjahres für Land- und Forstwirte zu unflexibel sind. Daher sollte diesen 


Betrieben generell auch die Möglichkeit eingeräumt werden, ein dem Kalen-


derjahr entsprechendes Wirtschaftsjahr zu wählen, das bei der Mehrzahl der 


Gewerbebetriebe letztlich Standard ist. Dadurch würde mitunter die Erstel-


lung und Überprüfung der Umsatzsteuerjahreserklärungen erheblich verein-


facht. 


− Im Rahmen der Reform der Gewinnermittlung nach Durchschnittssätzen für 


kleine land- und forstwirtschaftliche Betriebe wurde u. a. der Freibetrag von 


1.534 Euro abgeschafft, der für Gewinne aus forstwirtschaftlicher Nutzung 


und bestimmte Sondergewinne gewährt wurde. Dadurch müssen auch ge-


ringfügige Gewinne – etwa aus der Eigennutzung von Brennholz – ermittelt 


und versteuert werden. Dies führt zu einem unverhältnismäßigen bürokrati-


schen Aufwand. Der Freibetrag sollte daher insbesondere für Gewinne aus 
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forstwirtschaftlicher Nutzung unter Anhebung auf 1.800 Euro wiedereinge-


führt werden.  


3. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, die aufgezeigten Maßnahmen im 


angekündigten Bürokratieentlastungsgesetz III zu berücksichtigen. 


4. Darüber hinaus muss eine Bürokratiewelle abgewendet werden, die auf land- 


und forstwirtschaftliche Betriebe zuzurollen droht, nachdem die EU-Kommission 


gegen Deutschland zur Frage des Anwendungsbereichs und der Höhe der Pau-


schalsätze bei der Durchschnittssatzbesteuerung (§ 24 Umsatzsteuergesetz) ein 


Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat. Die Möglichkeit der Pauschalierung 


ist ein wichtiges Instrument der Vereinfachung und Entbürokratisierung bei land- 


und forstwirtschaftlichen Unternehmen wie auch bei der Finanzverwaltung. Diese 


muss beibehalten werden. Die gegen Deutschland erhobenen Vorwürfe der EU-


Kommission können ausgeräumt werden. Bei der Pauschalierung nach § 24 


Umsatzsteuergesetz handelt es sich nicht um eine Subvention, sondern um eine 


echte Verwaltungsvereinfachung. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich 


für den Erhalt der Umsatzsteuerpauschalierung im bisherigen Umfang einzuset-


zen. 
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Antrag
des Landes Nordrhein-Westfalen 


Entschließung des Bundesrates „Sicherung des Wirtschafts-
standorts Deutschland - Schritte zu einer modernen wettbewerbs-
fähigen Unternehmensbesteuerung“ 


Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 


Düsseldorf, 26. Juni 2018


An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Regierenden Bürgermeister 
Michael Müller 


Sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, 


die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat beschlossen, dem Bundesrat 


den als Anlage beigefügten Antrag für eine  


Entschließung des Bundesrates zur „Sicherung des Wirtschafts-


standorts Deutschland – Schritte zu einer modernen wettbewerbs-


fähigen Unternehmensbesteuerung“ 


zuzuleiten. 


Ich bitte, die Vorlage gemäß § 36 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Bundesrates 


in die Tagesordnung der Sitzung des Bundesrates am 6. Juli 2018 aufzunehmen und 


anschließend den zuständigen Ausschüssen zur Beratung zuzuweisen. 


Mit freundlichen Grüßen 


Armin Laschet 







 







Entschließung des Bundesrates „Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutsch-


land - Schritte zu einer modernen wettbewerbsfähigen Unternehmensbesteue-


rung“ 


Die deutsche Wirtschaft ist gut aufgestellt. Die Gewinne der Unternehmen und die 


darauf beruhenden Steuereinnahmen des Staates entwickeln sich nachhaltig positiv. 


Zugleich ist klar: Deutschland darf sich nicht auf diesen Erfolgen ausruhen. So liegt 


die effektive Steuerbelastung in Deutschland ansässiger Unternehmen aktuell bei 


29,83 Prozent. Damit rangiert Deutschland deutlich über dem EU-weiten Durch-


schnitt von 22,38 Prozent.  


Ein internationaler Steuersatzwettbewerb unter Beteiligung Deutschlands ist jedoch 


nicht die richtige Antwort auf diese Feststellung. Der Bundesrat unterstützt daher in 


diesem Zusammenhang ausdrücklich die Bemühungen der Bundesregierung, ge-


meinsam mit Frankreich eine europäische Harmonisierung der Besteuerungsgrund-


lagen bei der Körperschaftsteuer zu erreichen. 


Parallel gilt es diejenigen Veränderungen zu betreiben, die wir in eigener Zuständig-


keit maßvoll und verantwortbar umsetzen können, um die Rahmenbedingungen für 


eine moderne, international wettbewerbsfähige Unternehmensteuergesetzgebung zu 


verbessern und unsere Wirtschaft fit für die digitale Zukunft zu machen.  


Konkret fordert der Bundesrat die Bundesregierung auf, das vorhandene Regelwerk 


zur Unternehmensbesteuerung von unnötigen bürokratischen Hürden, von Rei-


bungsverlusten und vor allem von Rechtsunsicherheiten zu befreien. Zielgerichtete 


Anreize insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sollen wirksam dazu bei-


tragen, die Rahmenbedingungen für die erforderlichen Strukturanpassungen durch 


Digitalisierung spürbar zu verbessern.  


Zudem ist es im Wettbewerb um die weltweit besten Fachkräfte erforderlich, For-


schung und Entwicklung zu stärken. Die Rahmenbedingungen hierfür in Deutschland 


zu verbessern hilft unmittelbar unserem Wirtschaftsstandort und ist somit dringend 


geboten. 
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Inzwischen ist bezahlbares Wohnen zu einer maßgeblichen Voraussetzung für at-


traktive Arbeitsplätze geworden. Eine gezielte Wohnungsbauförderung ist damit auch 


ein Standortfaktor für Deutschland.   


Der Bundesrat bittet die Bundesregierung daher, das bestehende Unternehmens-


steuerrecht durch folgende Maßnahmen weiterzuentwickeln: 


A. Einführung einer steuerlichen Förderung für Forschung und Entwick-


lung 


Für den deutschen Mittelstand ist es besonders wichtig, dass die Forschungs- und 


Innovationsaktivitäten auch steuerlich unterstützt werden. 


Der Bundesrat hatte sich bereits im Jahre 2016 für die Einführung einer steuerlichen 


F&E-Förderung ausgesprochen. Im Kern sollen innovative kleine und mittlere Unter-


nehmen (KMU) mit einer 10%igen steuerlichen Gutschrift auf die Personalkosten für 


F&E-Tätigkeiten gefördert werden. Dabei könnte eine Verrechnung mit der monatlich 


abzuführenden Lohnsteuer erfolgen, was für die Unternehmen einen unmittelbaren 


Liquiditätseffekt zur Folge hätte. Dadurch würden gerade auch Startups und ertrag-


schwächere Unternehmen von der Förderung profitieren. Die Regelung ist so auszu-


gestalten, dass Missbräuche und Doppelförderungen vermieden werden. Es ist 


grundsätzlich zu prüfen, ob die Förderung auf Großunternehmen zu erweitern ist. 
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B. Wohnbauförderung über verbesserte Abschreibung 


Für bezahlbaren Wohnraum ist in allererster Linie der Bau neuer Wohnungen not-


wendig. Über steuerliche Anreize wie die Einführung einer 3%igen linearen Ab-


schreibung (AfA) und einer zusätzlichen, zeitlich begrenzten Sonder-AfA soll der pri-


vate Wohnungsbau steuerlich wirksam stimuliert werden. 


C. Allgemeines Unternehmenssteuerrecht 


1. Verbesserte Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter bei 


gleichzeitiger Abschaffung der Poolabschreibung 


Die Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter ist ein wichtiger Baustein 


zur Entlastung von Bürokratie in den Unternehmen. Sie wirkt sich zugleich positiv auf 


die Liquidität der Unternehmen aus. Die Betragsobergrenze sollte daher von derzeit 


800 Euro auf 1.000 Euro erhöht werden. Gleichzeitig kann die sogenannte Poolab-


schreibung entfallen. 


2. Modernisierung der Thesaurierungsbegünstigung bei Personenunter-


nehmen 


Personengesellschaften sind tief in der deutschen Unternehmenskultur verankert und 


tragen wesentlich zu dem dauerhaft anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg Deutsch-


lands bei. Im Gegensatz zu Kapitalgesellschaften sind Gewinne bei Einzelunterneh-


men und Personengesellschaften auch dann sofort voll zu besteuern, wenn sie im 


Unternehmen belassen werden. Zum Ausgleich der daraus erwachsenden Reinvesti-


tionshindernisse gleicht die Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG die 


rechtsformbedingten Nachteile von Personengesellschaften für nicht entnommene 


Gewinne aus und stärkt so die Eigenkapitalbasis dieser Unternehmen.  


Die Regelung hat sich im Grundsatz bewährt, bedarf allerdings der Modernisierung 


und zielgenaueren Ausrichtung: 


a) Die auf den Begünstigungsbetrag entfallenden Ertragsteuern müssen bisher 


aus voll versteuertem Einkommen geleistet werden. Um eine adäquate An-


gleichung an die Kapitalgesellschaft zu erreichen, sollten sie in den Begünsti-
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gungsbetrag einbezogen werden. Entsprechend ist die Nachversteuerung bei 


einer späteren Entnahme anzupassen.  


b) Wegen der festen Thesaurierungs- und Nachversteuerungssätze von 28,25% 


und 25% ist die Thesaurierungsbegünstigung bislang nur für Unternehmen 


hilfreich, die sich nachhaltig im Spitzensteuersatz bewegen und die Thesaurie-


rungsbegünstigung langjährig in Anspruch nehmen. Die Gesellschafter von 


KMU unterliegen allerdings häufig nicht dem Spitzensteuersatz oder weisen 


eine kaum prognostizierbare, volatile Entwicklung ihrer Gewinne auf. Eine fle-


xiblere Ausgestaltung der Regelung könnte dahin gehen, dass für die Nachbe-


lastung anstelle des festen Steuersatzes die Anwendung des individuellen 


Steuersatzes i.V.m. dem Teileinkünfteverfahren vorgeschrieben wird. 


c) Nach der gesetzlichen Verwendungsreihenfolge können Altrücklagen aus der 


Zeit vor Anwendung der Thesaurierungsbegünstigung erst entnommen wer-


den, wenn die der Begünstigung unterliegenden Gewinnanteile vollständig 


entnommen und nachversteuert sind. In der Praxis werden daher oftmals die 


Altrücklagen vor erstmaliger Bildung der Thesaurierungsrücklage aus dem Be-


trieb entnommen, was das Ziel der Eigenkapitalstärkung konterkariert. Zur 


Abmilderung dieses Problems soll ein Entnahmevolumen festgelegt werden, 


bis zu dem laufende Entnahmen aus Altrücklagen auch während der Anwen-


dung der Thesaurierungsbegünstigung möglich sind. 


d) Nach bisherigem Recht führt die Einbringung des Betriebs oder Mitunterneh-


meranteils in eine Kapitalgesellschaft zur Nachversteuerung der thesaurierten 


Gewinne. Damit die Thesaurierungsrücklage nicht zu einem steuerlichen Um-


strukturierungshindernis wird, sollte der nachversteuerungspflichtige Betrag 


kraft gesetzlicher Anwendung auf die übernehmende Kapitalgesellschaft 


übergehen und dort den ausschüttbaren Gewinn i.S.d. § 27 KStG erhöhen.  


e) Auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht ist die Regelung zu entschlacken. So 


soll die Feststellung nach § 34a Abs. 10 EStG als unselbständiger Bestandteil 


in die einheitliche und gesonderte Feststellung einbezogen werden.  
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3. Erleichterungen bei der Mindestbesteuerung  


Die Mindestbesteuerung nach § 10d Abs. 2 EStG verstetigt das Steueraufkommen 


und macht es von aktuellen konjunkturellen Entwicklungen unabhängiger. Sie ist auf 


eine bloße zeitliche Verschiebung der Nutzung von Verlusten angelegt und darf nach 


der Rechtsprechung nicht dazu führen, dass Verluste endgültig untergehen, wie z.B. 


in Fällen der Umwandlung oder Liquidation. Daher sind für die betreffenden Fälle 


zugunsten der Unternehmen Ausnahmen vorzusehen. 


4. Rechtssicherheit bei der steuerlichen Entlastung von Sanierungsgewin-


nen 


Wirtschaftlich notwendige Unternehmenssanierungen dürfen nicht steuerlich behin-


dert werden. Der in der Nachfolge des sog. Sanierungserlasses geschaffene § 3a 


EStG sieht daher die Steuerfreiheit von Sanierungserträgen unter klar definierten 


Voraussetzungen vor. Das Inkrafttreten dieser in 2017 eingeführten Regelung steht 


nach wie vor unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit mit EU-Beihilferecht. Sollte die 


entsprechende Prüfung der EU-Kommission negativ ausfallen, muss zeitnah eine 


EU-rechtskonforme Alternativlösung entwickelt werden. Darüber hinaus sollte eine 


für alle Mitgliedstaaten geltende einheitliche Lösung auf EU-Ebene angestrebt wer-


den. 


5. Rechtssicherheit beim Verlustabzug im Fall des Anteilseignerwechsels 


Nach § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG geht der Verlust von Körperschaften anteilig unter, 


wenn zwischen 25% und 50% der Anteile auf einen Erwerber übertragen werden; bei 


Übergang von mehr als 50% der Anteile geht der Verlust nach Satz 2 der Vorschrift 


vollständig unter. Das BVerfG hat die Regelung zum Verlustabzug bei Körperschaf-


ten nach § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber 


zu einer verfassungsgemäßen rückwirkenden Neuregelung bis 31.12.2018 aufgefor-


dert. Bei der zu findenden Lösung sollten auch entsprechende Zweifel zu § 8c Abs. 1 


Satz 2 KStG mit ausgeräumt werden, damit insoweit die notwendige Planungssicher-


heit herbeigeführt wird . 
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6. Anpassung des § 35 EStG an gestiegene Gewerbesteuer-Hebesätze 


Die Belastung von Personenunternehmen mit Gewerbesteuer wird durch deren An-


rechnung nach § 35 EStG typisierend ausgeglichen. Der derzeit insoweit gewährte 


Ermäßigungshöchstbetrag bezieht sich auf einen durchschnittlichen Hebesatz von 


400%. Seit Einführung der Regelung im Jahr 2008 sind die Hebesätze in Deutsch-


land teilweise erheblich gestiegen. Dem soll durch eine Erhöhung des Ermäßigungs-


faktors Rechnung getragen werden. 


7. Anpassung gewerbesteuerlicher Regelungen 


Bei der Gewerbesteuer sind folgende Maßnahmen zu berücksichtigen: 


a) Erhöhung des Hinzurechnungsfreibetrags nach § 8 Nr. 1 GewStG auf 150.000 


oder 200.000 € zum Bürokratieabbau und zur Senkung der Gewerbesteuerbe-


lastung insbesondere kleiner und mittelständischer Unternehmen, 


b) Angleichung der gewerbesteuerlichen Beteiligungsgrenze für Schachtel-


dividenden von derzeit 15% an die körperschaftsteuerliche Grenze von 10% 


zur Rechtsangleichung und Steuervereinfachung. 


8. Besondere Unterstützung von StartUp-Unternehmen 


StartUps, die zu Beginn ihrer Tätigkeit noch nicht über ausreichend Cash-Flow verfü-


gen, um ihren Mitarbeitern hohe Vergütungen zu bieten, gleichzeitig aber besondere 


Talente an sich binden möchten, räumen häufig Beteiligungen am Unternehmen ein. 


Die Überlassung einer solchen Unternehmensbeteiligung führt zu einem steuerlichen 


geldwerten Vorteil, dessen Freistellung durch einen einmalig zu gewährenden ver-


besserten Freibetrag zu einer Abmilderung der vorstehend aufgezeigten Problematik 


zur Gewinnung von Fachkräften führen kann. 
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D. Internationales Steuerrecht 


1. Außensteuerrecht reformieren 


Bei der für 2019 u.a. zur Umsetzung der Anti-Steuermeidungs-Richtlinie der EU not-


wendigen Reform der Hinzurechnungsbesteuerung 


a) sollte die Niedrigsteuerschwelle von derzeit 25% auf einen im europäischen 


Verbund und OECD-Vergleich angemessenen Satz abgesenkt werden, 


b) ist der Katalog der hinzurechnungspflichtigen Einkünfte sachgerecht zu aktua-


lisieren, insbesondere Dividenden sind weiterhin nicht zu belasten; 


c) sollten Anrechnungsverluste bei der Berücksichtigung ausländischer Steuern 


vermieden werden. Dazu bedarf es einer Lösung auch für die Gewerbesteuer. 


2. Bekämpfung von Wettbewerbsnachteilen durch BEPS-Umsetzung 


Bei der Bekämpfung unlauteren Steuerwettbewerbs und aggressiver Steuerplanung 


steht derzeit die konsequente Umsetzung der Anti-Steuervermeidungs-Richtlinie der 


EU im Vordergrund. Zu den noch in Deutschland umzusetzenden Maßnahmen gehö-


ren insbesondere umfassende Regelungen zur Verhinderung doppelter Nichtbesteu-


erung bei sog. hybriden Gestaltungen. 


E. Umsatzsteuer 


1. Reform der umsatzsteuerlichen Organschaft 


Nach der geltenden nationalen Rechtslage tritt die Begründung oder Beendigung der 


umsatzsteuerlichen Organschaft bei Vorliegen der gesetzlichen Kriterien automatisch 


ein. Dieser Automatismus ist für Steuerpflichtige und für den Fiskus gleichermaßen 


unbefriedigend. Sowohl Unternehmer als auch der Fiskus erkennen die umsatzsteu-


erliche Organschaft nicht selten zu spät oder gar nicht bzw. nehmen sie zu Unrecht 


an. Die Problematik betrifft insbesondere auch kleine und mittlere Gesellschaften.  


Die bestehende Rechtsunsicherheit sollte durch eine am Unionsrecht ausgerichtete 


Reform der umsatzsteuerlichen Organschaft beseitigt werden. Dies würde zugleich 


einen spürbaren Beitrag zum Bürokratieabbau und zur Vereinfachung der Unterneh-


mensbesteuerung leisten. 
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2. Anpassung der Voraussetzungen für die Ausübung des Vorsteuerabzugs 


an die Rechtsprechung 


Die umsatzsteuerliche Rechnung und deren Korrektur haben für die Unternehmer 


aufgrund des Vorsteuerabzugs eine besondere Relevanz. Die aktuelle Recht-


sprechung zu den Anforderungen an Abrechnungsunterlagen für den Vorsteuer-


abzug sollte zeitnah und praxisgerecht umgesetzt werden.  


3. Neugestaltung der Verzinsung von Steuerforderungen-/erstattungen bei 


der Umsatzsteuer 


Im Rahmen der Umsatzbesteuerung kann es durch die Verzinsung im Einzelfall zu 


wirtschaftlich fragwürdigen Auswirkungen für die am Leistungsaustausch beteiligten 


Unternehmer kommen. Dagegen ist das Ergebnis für den Fiskus bei einer Gesamt-


betrachtung neutral. Das Ergebnis der Verzinsung in diesen Fällen sollte unter Be-


achtung des Unionsrechts kritisch überprüft und durch geeignete Vorschläge verän-


dert werden.  


4. Ausschluss von „Windfall-Profits“ 


Systembedingte „Windfall-profits“ in der Umsatzsteuer führen dazu, dass sich die 


Umsatzsteuer im Nachhinein zugunsten des Unternehmers einseitig verändert, der 


Fiskus dagegen keine Möglichkeit hat, diesen Effekt beim anderen Unternehmer 


auszugleichen. Dieses Missverhältnis sollte durch eine gesetzliche Korrespondenz-


regelung beseitigt werden.  


5. Wirksame Besteuerung des Internethandels 


Über Internet-Plattformen wird es insbesondere im Ausland ansässigen Internethänd-


lern auf einfache Weise ermöglicht, auf dem deutschen Markt aufzutreten und ihre 


Waren unter Einschaltung von sog. Fulfillment-Dienstleistern zu vertreiben. Die zu-


treffende Umsatzbesteuerung dieser Umsätze stößt auf enorme Schwierigkeiten. Die 


Betreiber der Plattformen sollten zur Unterstützung des Gesetzesvollzugs stärker in 


die Pflicht genommen werden. 
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F. Verfahrensrecht 


1. Verfahrensrechtliche Absicherung der Wirkungen verbindlicher Auskünf-


te 


Verbindliche Auskünfte schaffen Rechtssicherheit für den Steuerpflichtigen. Sie kön-


nen allerdings in der Praxis oft nicht in dem wünschenswerten Maß eingesetzt wer-


den, wenn die Gefahr besteht, dass die Auskunft sich aufgrund späterer Rechtspre-


chung als falsch erweist und dann zu endgültigen Steuerausfällen führt, weil das 


Auskunftsjahr inzwischen bestandskräftig veranlagt ist. Dies betrifft beispielsweise 


die Frage, ob Wirtschaftsgüter nach einer Umstrukturierung noch im Inland „steuer-


verstrickt“ bleiben. Der Steuerpflichtige kann nur darauf vertrauen, dass die Besteue-


rung im Jahr der Umstrukturierung aufgeschoben bleibt, nicht, dass sie endgültig un-


terbleibt. Dies sollte es rechtfertigen, in bestimmten Fällen die Möglichkeit zur rück-


wirkenden Korrektur des Umstrukturierungsjahrs vorzusehen; z.B. durch entspre-


chende Ergänzung des § 175 AO.


2. Rückkehr zur Gutachtenzuständigkeit des Bundesfinanzhofs 


Das Steuerrecht der Unternehmen ist in zunehmendem Maße von Einzelfallent-


scheidungen des Bundesfinanzhofs geprägt. Das Gericht lässt vielfach Fragen zu 


systematisch verwandten und ähnlich gelagerten Fällen offen, die sich für die Praxis 


anhand der Einzelfallentscheidung aufdrängen. Es ist dann regelmäßig Aufgabe des 


Bundesfinanzministeriums und der obersten Finanzbehörden der Länder, die Ent-


scheidung des Gerichts hinsichtlich ihrer systematischen Implikationen zu Ende zu 


denken. Wie die Rechtsentwicklung der vergangenen Jahre gezeigt hat, treten dabei 


Interpretationsspielräume und neue Rechtsunsicherheiten auf. Die dann nach jahre-


langen Steuerprozessen ergehenden weiteren Entscheidungen des Bundes-


finanzhofs kommen für die Unternehmen oft zu spät. Im früheren Recht gab es die 


Möglichkeit, den Bundesfinanzhof um Rechtsgutachten zu ersuchen, die ein Rechts-


gebiet fallunabhängig und nachhaltig systematisch erschließen. Diese Möglichkeit ist 


damals aus formalistischen Gründen abgeschafft worden. Die inzwischen eingetrete-


ne Rechtszersplitterung und Rechtsunsicherheit sollten Grund genug für ihre Wie-


dereinführung sein 
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BETREFF  Grundsätze für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung durch Umlageverträge  


zwischen international verbundenen Unternehmen 
   


   GZ  IV B 5 - S 1341/0 :003 
DOK  2018/0513090 


  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 


Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 
Länder gilt für die Anwendung des § 1 AStG im Hinblick auf die Prüfung der Einkunfts-
abgrenzung durch Umlageverträge zwischen international verbundenen Unternehmen 
Folgendes: 
 
Das Schreiben vom 30. Dezember 1999 (BStBl I S. 1122) „Grundsätze für die Prüfung der 
Einkunftsabgrenzung durch Umlageverträge zwischen international verbundenen 
Unternehmen“ wird durch dieses Schreiben zum 31. Dezember 2018 aufgehoben.  
Die nachstehenden Grundsätze sind für Wirtschaftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31. Dezember 2018 beginnen. Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Schreibens im 
Bundessteuerblatt bestehende Kostenumlagevereinbarungen werden für einen Übergangs-
zeitraum für Wirtschaftsjahre bis zum 31. Dezember 2019 nach dem Schreiben vom 
30. Dezember 1999 gewürdigt.  
 
  







 
Seite 2  Für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung durch Umlageverträge zwischen international 


verbundenen Unternehmen gelten die Grundsätze des Kapitels VIII der OECD-
Verrechnungspreisleitlinien 2017 (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational 
Enterprises and Tax Administrations; derzeit abrufbar unter: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264274297-de).  
 
Wirken mehrere Unternehmen einer multinationalen Unternehmensgruppe im gemeinsamen 
Interesse zusammen, übernehmen gemeinsam Risiken und leisten Beiträge,  


1. um Vermögenswerte gemeinsam zu entwickeln (Entwicklungskostenumlage), oder  
2. um Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen (Dienstleistungskostenumlage), 


sind die Beiträge zu Fremdvergleichspreisen zu bewerten und von den Unternehmen anhand 
der jeweils zu erwartenden Vorteile zu vergüten.  
 
Die Textziffer 7. der Grundsätze für die Prüfung der Einkunftsabgrenzung bei international 
verbundenen Unternehmen (Verwaltungsgrundsätze) vom 23. Februar 1983 (BStBl I S. 218) 
bleibt weiterhin aufgehoben. 
 
Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort auf den 
Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen zum Herunterladen bereit. 
 
Im Auftrag 



http://dx.doi.org/10.1787/9789264274297-de
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